
§ 68 SGB X  Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und 
Gerichte, der Behörden der Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher An-
sprüche 

(1) 1Zur Erfüllung von Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und Gerichte, der 
Behörden der Gefahrenabwehr, der Justizvollzugsanstalten oder zur Durchsetzung von öffentlich-
rechtlichen Ansprüchen in Höhe von mindestens 600 Euro ist es zulässig, im Einzelfall auf Ersuchen 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige Anschrift des Betroffenen, seinen derzeitigen 
oder zukünftigen Aufenthalt sowie Namen und Anschriften seiner derzeitigen Arbeitgeber zu übermit-
teln, soweit kein Grund zur Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Interessen des Betroffe-
nen beeinträchtigt werden, und wenn das Ersuchen nicht länger als sechs Monate zurückliegt. 2Die 
ersuchte Stelle ist über § 4 Abs. 3 hinaus zur Übermittlung auch dann nicht verpflichtet, wenn sich die 
ersuchende Stelle die Angaben auf andere Weise beschaffen kann. 3Satz 2 findet keine Anwendung, 
wenn das Amtshilfeersuchen zur Durchführung einer Vollstreckung nach § 66 erforderlich ist.  

(1a) Zu dem in § 7 Abs. 2 des Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes bezeichneten Zweck 
ist es zulässig, der in dieser Vorschrift bezeichneten Zentralen Behörde auf Ersuchen im Einzelfall den 
derzeitigen Aufenthalt des Betroffenen zu übermitteln, soweit kein Grund zur Annahme besteht, dass 
dadurch schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

(2) Über das Übermittlungsersuchen entscheidet der Leiter der ersuchten Stelle, sein allgemeiner 
Stellvertreter oder ein besonders bevollmächtigter Bediensteter.  

(3) 1Eine Übermittlung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Sozialdaten, von Angaben zur Staats- und 
Religionsangehörigkeit, früherer Anschriften der Betroffenen, von Namen und Anschriften früherer 
Arbeitgeber der Betroffenen sowie von Angaben über an Betroffene erbrachte oder demnächst zu 
erbringende Geldleistungen ist zulässig, soweit sie zur Durchführung einer nach Bundes- oder Lan-
desrecht zulässigen Rasterfahndung erforderlich ist. 2§ 67d Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung; 
§ 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.  

 


